
449492  | 5 

3. Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Konzernabschluss 

Prüfungsurteil

Wir haben den Konzernabschluss der Oberbank AG, Linz, und ihrer Tochtergesellschaften (der 

Konzern), bestehend aus der Konzern-Gewinn- und Verlust-Rechnung 2025, dem sonstigen 

Ergebnis 2025, der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2025, der Entwicklung des Konzerneigen-

kapitals und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäfts-

jahr sowie den Erläuterungen (Notes) zum Konzernabschluss, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 

vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2025 

sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme des Konzerns für das an diesem Stichtag 

endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards 

Board (IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, 

den zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB und dem Bankwesengesetz. 

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

(im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards 

on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im 

Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernab-

schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind vom Konzern 

unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 
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Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-

gemäßen Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Konzernabschlusses des 

Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung 

des Konzernabschlusses als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 

berücksichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Folgende Sachverhalte waren am bedeutsamsten für unsere Prüfung: 

1. Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 

2. Bewertung von Anteilen an at Equity bilanzierten Unternehmen 

1. Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 

Sachverhalt und Problemstellung 

Im Konzernabschluss werden zum 31. Dezember 2025 Forderungen an Kunden iHv EUR 21.629 

Mio ausgewiesen. 

Die Bank beschreibt den Prozess zur Überwachung des Kreditrisikos und die Vorgehensweise 

für die Ermittlung der Wertminderungen in Punkt 2.7) „Finanzielle Vermögenswerte und Ver-

pflichtungen sowie Sicherungsbeziehungen“ und in Punkt 43) „Kreditrisiko“ der Erläuterungen 

(Notes) zum Konzernabschluss. 

Die Bank hat zur Bestimmung der erwarteten Kreditverluste Prozesse zur Identifikation von 

Ausfallsereignissen und von signifikanten Kreditrisikoerhöhungen implementiert.  

Die Berechnung der Risikovorsorgen für ausgefallene, individuell signifikante Kreditforderungen 

basiert auf den erwarteten Rückflüssen in unterschiedlichen gewichteten Szenarien. Diese 

Rückflüsse sind von der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des jeweiligen 

Kunden, der erwarteten Verwertung von Kreditsicherheiten sowie vom Zeitpunkt des Eintritts 

beeinflusst.  

Die Risikovorsorge für ausgefallene, individuell nicht signifikante Forderungen wird in Abhängig-

keit vom Ausfallstatus als Prozentsatz der unbesicherten Forderung auf Basis von Erfahrungs-

werten ermittelt.  

Bei nicht ausgefallenen Forderungen wird der erwartete Kreditverlust der nächsten zwölf 

Monate (Stufe 1) oder – bei einer wesentlichen Erhöhung des Kreditrisikos seit Erstansatz der 

Forderung – der erwartete Kreditverlust über die gesamte Restlaufzeit bilanziert (Stufe 2). Für die 

Ermittlung des erwarteten Kreditverlusts sind neben der Identifikation von Ausfallsereignissen 

die Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten und erwartete Forderungshöhen bei Ausfall 

festzulegen. Bei der Ermittlung werden Ratings, gegenwartsbezogene und zukunftsgerichtete 

Informationen berücksichtigt. 
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Die Beurteilung der Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden ist in allen angeführten Aus-

prägungen mit erheblichen Unsicherheiten und Ermessensspielräumen verbunden. Daher 

haben wir die Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden als besonders wichtigen Prüfungs-

sachverhalt bestimmt. 

Prüferisches Vorgehen 

Bei der Prüfung der Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden haben wir insbesondere folgende 

Prüfungshandlungen durchgeführt: 

Wir haben die Methodik zur Ermittlung der erwarteten Kreditverluste erhoben und deren 

Konformität mit den Rechnungslegungsvorschriften beurteilt. 

Wir haben die Dokumentation der Prozesse zur Überwachung der Kredite und zur Risiko-

vorsorgebildung analysiert und kritisch hinterfragt, ob diese Prozesse geeignet sind, 

Kreditausfälle zeitgerecht zu identifizieren und die Werthaltigkeit der Forderungen an 

Kunden angemessen abzubilden. Wir haben darüber hinaus die Prozessabläufe erhoben 

und die Ausgestaltung und Implementierung der Schlüsselkontrollen unter Einbe-

ziehung der relevanten IT-Systeme getestet sowie in Stichproben auf ihre Wirksamkeit 

überprüft. 

Mittels analytischer Prüfungshandlungen haben wir die Entwicklung der Forderungen an 

Kunden hinsichtlich der wesentlichen, für die Einstufung des Kredites maßgeblichen 

Merkmale, wie z.B. Qualität, Branche, Rating und Stufenzuordnung sowie die Ent-

wicklung der Risikovorsorgen auf Kundenebene im Vergleich zum Vorjahr und während 

des Geschäftsjahres untersucht. 

Auf Basis einer nach Risikogesichtspunkten ermittelten Stichprobe haben wir einzelne 

Kreditfälle geprüft. Bei ausgefallenen Krediten haben wir die Einschätzungen der Bank in 

Bezug auf die Höhe und Zeitpunkt der erwarteten Rückflüsse unter Berücksichtigung von 

Sicherheiten überprüft und untersucht, ob die in der Berechnung verwendeten An-

nahmen angemessen und von internen oder externen Nachweisen ableitbar sind. Für 

nicht ausgefallene Kredite haben wir untersucht, ob Indikatoren für das Vorliegen eines 

Ausfalls bestehen.  

Zur Beurteilung der Angemessenheit der erwarteten Kreditverluste für nicht ausgefallene 

Forderungen (Stufe 1 und Stufe 2) haben wir unter Beiziehung von Spezialisten die 

Plausibilität von Annahmen und die Angemessenheit der verwendeten Modelle sowie 

die ordnungsgemäße Anwendung dieser Modelle überprüft. Dabei haben wir insbe-

sondere die Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen 

untersucht. Weiters haben wir die Angemessenheit der Annahmen zu den Parametern 

Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustquote und Forderungshöhe bei Ausfall sowie des 
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Stufenzuordnungsmodells unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bankinternen 

Validierungen überprüft sowie ausgewählte Rechenschritte nachvollzogen. 

Zur Beurteilung der Angemessenheit der erwarteten Kreditverluste für ausgefallene 

individuell nicht bedeutsame Forderungen haben wir Prozess und Methodik der 

Berechnung, sowie der Überwachung der Angemessenheit der Prozentsätze erhoben 

und gewürdigt. 

Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben zur Ermittlung der erwarteten Kreditver-

luste sowie zu den wesentlichen Annahmen und Schätzunsicherheiten in den Erläute-

rungen (Notes) zum Konzernabschluss zutreffend sind. 

2. Bewertung von Anteilen an at Equity bilanzierten Unternehmen 

Sachverhalt und Problemstellung 

Im Konzernabschluss werden zum 31. Dezember 2025 Anteile an at Equity bilanzierten Unter-

nehmen iHv EUR 1.298 Mio ausgewiesen. 

Die Bank beschreibt die Vorgehensweise hinsichtlich der Bewertung von Anteilen an at Equity 

bilanzierten Unternehmen in Punkt 2.9) „Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze bezogen 

auf die Konzernbilanz - Finanzanlagen“ der Erläuterungen (Notes) zum Konzernabschluss. 

Gemäß IAS 28 hat die Bank für diese Unternehmen beurteilt, ob objektive Hinweise für eine 

Wertminderung vorliegen. Sofern dies der Fall ist, bewertet die Bank den Vermögenswert mit 

dem erzielbaren Betrag gemäß IAS 36. Ermittelt wird der Nutzungswert („Value-in Use“) in Höhe 

des Barwerts der zukünftig zu erwartenden Zahlungsflüsse.  

Den bei diesen Berechnungen verwendeten Parametern liegen Annahmen zugrunde, die mit 

Unsicherheiten und Ermessensentscheidungen behaftet sind. Geringfügige Änderungen in 

diesen Annahmen können zu wesentlich abweichenden Ergebnissen führen. 

Daher haben wir die Bewertung von Anteilen an at Equity bilanzierten Unternehmen als 

besonders wichtigen Prüfungssachverhalt bestimmt. 

Prüferisches Vorgehen 

Wir haben die Prozesse zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Anteilen an at Equity 

bilanzierten Unternehmen untersucht und die Ausgestaltung und Implementierung der 

identifizierten wesentlichen Kontrolle evaluiert.  

Wir haben die Angemessenheit der von der Bank für die Value-in-Use Berechnungen 

herangezogenen Planungsrechnungen, der Überleitung auf den maximal jährlich 

ausschüttbaren Betrag und des angewandten Diskontierungszinssatzes unter 

Beiziehung von Spezialisten anhand der Anforderungen von IAS 36 und aktueller 
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Kapitalmarktdaten überprüft sowie die zugrundeliegenden Rechenschritte 

nachvollzogen. 

Wir haben die von der Bank getroffenen Annahmen und das durchgeführte Backtesting 

der historischen Planungen mit den erzielten Ergebnissen kritisch gewürdigt. Die 

verwendeten Zahlen und die gewählten Szenarien wurden mit der Bank unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktunsicherheit diskutiert. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen alle Informationen im Jahresfinanzbericht und im Geschäftsbericht 

ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bestätigungsvermerk.  

Den Jahresfinanzbericht und den Geschäftsbericht mit Ausnahme des Berichts des Aufsichts-

rates haben wir vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erhalten. Der Bericht des Auf-

sichtsrates wird uns voraussichtlich nach diesem Datum zur Verfügung gestellt werden.  

Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt sich nicht auf diese sonstigen 

Informationen und wir werden dazu keine Art der Zusicherung geben. Bezüglich der 

Informationen im Konzernlagebericht verweisen wir auf den Abschnitt „Bericht zum 

Konzernlagebericht“. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses haben wir die Verantwortlich-

keit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen 

Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der 

Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt 

erscheinen.  

Falls wir auf der Grundlage, der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks 

erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 

wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, 

über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des 
Prüfungsausschusses für den Konzernabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses und 

dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU 

anzuwenden sind, den zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB und dem Bankwesengesetz 

ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-

wendig erachten, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 

Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 

einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 

entweder den Konzern zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben 

keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses des Konzerns. 

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den öster-

reichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA 

erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus 

und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
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Darüber hinaus gilt: 

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das 

Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen 

Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 

internen Kontrollen des Konzerns abzugeben. 

Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende 

Angaben. 

Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die 

gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 

die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

die Abkehr des Konzerns von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues 

Bild erreicht wird. 
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Wir planen die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete 

Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen der Einheiten oder Geschäftsbereiche 

innerhalb des Konzerns zu erlangen als Grundlage für die Bildung eines Prüfungsurteils zum 

Konzernabschluss. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durch-

sicht der für Zwecke der Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir 

tragen die Alleinverantwortung für unser Prüfungsurteil. 

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und 

die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in den internen Kontrollen, die wir 

während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 

Wir geben dem Prüfungsausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen 

Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihm 

über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte aus, von denen vernünftigerweise ange-

nommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern einschlägig – auf 

vorgenommene Handlungen zur Beseitigung von Gefährdungen oder angewandte Schutz-

maßnahmen auswirken. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Prüfungsausschuss ausge-

tauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Konzernab-

schlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte 

sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, 

Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus 

oder wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem 

Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die 

negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse über-

steigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Bericht zum Konzernlagebericht 

Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vor-

schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach 

den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. Zu der im Konzernlagebericht 

enthaltenen konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung ist es unsere Verantwortlichkeit zu 

prüfen, ob sie aufgestellt wurde, sie zu lesen und dabei zu würdigen, ob diese sonstigen 

Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der 

Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt 

erscheinen. 
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Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des 

Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 

Vorschriften. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 

Konzernlageberichts durchgeführt. 

Urteil 

Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen 

Anforderungen aufgestellt worden, enthält zutreffende Angaben nach § 243a UGB und steht in 

Einklang mit dem Konzernabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des 

gewonnenen Verständnisses über den Konzern und sein Umfeld wurden wesentliche 

fehlerhafte Angaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 13. Mai 2024 als Abschlussprüfer für das am 

31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr gewählt und am 13. Mai 2024 vom Aufsichtsrat mit 

der Durchführung der Abschlussprüfung beauftragt. Außerdem wurden wir von der Haupt-

versammlung am 13. Mai 2025 bereits für das darauffolgende Geschäftsjahr als Abschluss-

prüfer gewählt und am 13. Mai 2025 vom Aufsichtsrat mit der Abschlussprüfung beauftragt. Wir 

sind ununterbrochen seit dem am 31. Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr Abschluss-

prüfer des Konzerns. 

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Konzernabschluss“ mit dem 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Art 11 der EU-VO in Einklang steht. 

Wir erklären, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen (Art 5 Abs 1 der EU-VO) 

erbracht haben und dass wir bei der Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unabhängig-

keit gewahrt haben. 
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Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Mag. Thomas 

Becker. 

Wien 

12. März 2026 

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Mag. Thomas Becker Mag. (FH) Stephan Heschl

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von 
uns bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutsch-
sprachigen und vollständigen Konzernabschluss samt Konzernlagebericht. Für abweichende Fassungen sind die 
Vorschriften des § 281 Abs 2 UGB zu beachten.




